
[1605 Januar 8 . ] 1604 Dezember 29. B

SCHREIBEN VON [BUERGERMEISTER UND RAT VON] ZUERICH AN [SCHULT-
HEISS UND RAT VON] LUZERN

Wegen des Wallisergeschäftes werde man an die übrigen drei
Städte [Bern , Basel und Schaffhausen ] gelangen , damit sie ihre
Gesandten auf die künftige Tagsatzung in Baden· *· instruieren
könnten . Das gleiche gelte für den bernisch - freiburgischen

2
Streit . Weil die Ansichten Freiburgs und Berns derart ver¬

schieden seien , werde man sie am besten der Tagsatzung in Baden
vorlegen.

SCHREIBEN VON [ SCHULTHEISS UND RAT VON] BERN AN [BUERGERMEISTER
UND RAT VON] ZUERICH

Eine Intervention der XI Orte im Span zwischen Bern und Freiburg
erachte man als bedenklich , da das Burgrecht vorsehe , solche



Streitigkeiten intern zu regeln . Man könne deshalb das Anerbie¬
ten der XI Orte nicht annehmen.

1) vgl . EA V 1, 680 c
2) vgl . ebenda 1696 Art . 41

Kopie
AH 16 , 279- 280
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